Versicherungsschutz

I n f o b l a t t
Versicherungsschutz von Kindern und Personal

im Rahmen der außerunterrichtlichen Angebote

der Offenen Ganztagsgrundschule

Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler, die an den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen Ganztagsschule teilnehmen, sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b SGB VII unfallversichert. Der Versicherungsschutz besteht auch an unterrichtsfreien Tagen bzw. in den Ferien, wenn die Schülerinnen und Schüler an Angeboten der Offenen Ganztagsschule  teilnehmen. Zuständig ist der jeweilige Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. (Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf).

Unfallversicherung des Personals

im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses
Das Personal für die außerunterrichtlichen Angebote ist im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Schulträger unfallversichert.

Bei Personal eines Eltern- bzw. Fördervereins oder eines anderen Trägers hat der jeweilige Träger den Versicherungsschutz zu gewährleisten. Zuständig ist die Verwaltungsberufsgenossenschaft in Hamburg. 

Übernimmt der Schulträger dieses Personal, hat er für dessen Versicherung zu sorgen.

Unfallversicherung des Personals

außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses
Eltern und andere Personen, die im Auftrag einer öffentlichen Schule – außerhalb eines 

Beschäftigungsverhältnisses – bei den außerunterrichtlichen Angeboten der offenen 

Ganztagsschule mitwirken, sind über das Land gegen Arbeitsunfälle versichert. Zuständig ist

die Landesunfallkasse des Landes Nordrhein-Westfalen, Ulenbergstraße 1, 40223 

Düsseldorf. Bei einer Ersatzschule entscheidet der für diese Einrichtung  zuständige 

Unfallversicherungsträger über den Versicherungsschutz. 


Haftpflicht des Personals
Das Personal für die außerunterrichtlichen Angebote ist im Rahmen von Artikel 34 GG (BASS 0 – 1) i. V. m. § 839 BGB für Körper- oder Sachschäden der anvertrauten Schülerinnen und Schüler von der 
Haftung freigestellt.

(Artikel 34 GG: “Haftung bei Amtspflichtverletzung - Verletzt jemand in Ausübung 

eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende 

Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in 

deren Dienst er steht. Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff 

vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der 

ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.”

§ 839 BGB: “Haftung bei Amtspflichtverletzung - (1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder 

fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegenden Amtspflicht, so hat er dem Dritten 

den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur 

Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der 

Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag.)

Quelle: RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder v. 12.2.2003 (Abl. NRW. S. 45)

Hinweis:
Zur Absicherung von Schäden, die durch eigenes Handeln entstehen können, wird empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
